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Ausgleichsbedingungen für die Abschlüsse an der 

schulformübergreifenden (integrierten) Gesamtschule 

(VOBGM, 17.07.2018) 

 
Hauptschule 

Für den Ausgleich werden im E-Kurs erzielte Noten um eine Note besser gewertet. 

 

Realschule 

Allgemeine Ausgleichsregeln bei Minderleistungen in einem Fach (§60,8) 

1. Zwei Notenstufen besser in einem Fach. 

2. Eine Notenstufe besser in zwei Fächern 

3. Note 6 und eine weitere Minderleistung sind nicht auszugleichen. 

 

Einschränkung: Ausgleich bei Minderleistungen im Bereich D, E, M und LB: 

1. Ein E-Kurs mit Note 2 oder ein G-Kurs mit Note 1. (§60,8-3a) 

2. In GL Note 2. (§60,8-3c) 

3. In zwei undifferenzierten Fächern Note 2. (§60,8-3a) 

4. Zwei Minderleistungen im Bereich D, E, M und LB sind nicht ausgleichbar. (§60,8-5) 

5. Note 6 in D, E, M oder LB kann nicht ausgeglichen werden. (§60,8-1) 

6. Eine Minderleistung in D, E, M und LB und zwei weiteren Fächern/LB können nicht 

    ausgeglichen werden. (§60,8-6) 

 

Ausgleich bei Minderleistung in einem anderen Fach: 

1. Mindestens eine Notenstufe über den Mindestanforderungen in D, E, M oder LB. (§60-8,4) 

2. In einem anderen Fach mindestens Note 2. (§60,8-4) 

3. In zwei undifferenzierten Fächern mindestens Note 3. (§60,8-4) 

 

Versetzung in die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe 

Allgemeine Ausgleichsregelung bei Minderleistung: (§64,4) 

1. Zwei Notenstufen besser in einem Fach. (§60,4) 

2. Eine Notenstufe besser in zwei Fächern. (§60,4) 

3. Minderleistungen in mehr als zwei Fächer/LB können nicht ausgeglichen werden. (§64,4-5) 

 

Einschränkung: Ausgleich bei Minderleistung im Bereich D, E, M und LB: 

1. Ein E-Kurs mit Note 1. (§64,4-3a) 

2. Zwei Minderleistungen im Bereich D, E und M sind nicht ausgleichbar. (§64,4-6) 

3. Note 6 im Bereich D, E, M und LB ist nicht ausgleichbar. (§64,4-1) 

 

Ausgleich bei Minderleistung in einem anderen Fach 

1. Mindestens eine Notenstufe über den Mindestanforderungen in D, E, M und LB. (§64,4-4) 

2. In zwei undifferenzierten Fächern mindestens Note 2. (§64,4-4) 

3. Note 6 und eine weitere Minderleistung sind nicht ausgleichbar. (§64,4-2) 


